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Bekanntmachung der Stadt Straelen
WahlbekanntmachungWahlbekanntmachungWahlbekanntmachungWahlbekanntmachungWahlbekanntmachung
1. Am 23. Februar 2025 findet die WWWWWahl zum 21.ahl zum 21.ahl zum 21.ahl zum 21.ahl zum 21.

Deutschen BundestagDeutschen BundestagDeutschen BundestagDeutschen BundestagDeutschen Bundestag statt. Die Wahl dauert
von 8.00 bis 18.00 Uhr.

2. Die Stadt StrDie Stadt StrDie Stadt StrDie Stadt StrDie Stadt Straelen ist in folgende 7 aelen ist in folgende 7 aelen ist in folgende 7 aelen ist in folgende 7 aelen ist in folgende 7 WWWWWahlbezirkahlbezirkahlbezirkahlbezirkahlbezirke eingeteilt:e eingeteilt:e eingeteilt:e eingeteilt:e eingeteilt:

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der
Zeit vom 13.01.2025 bis 02.02.2025 übersandt worden sind, sind
der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der/die
Wahlberechtigte zu wählen hat.
Die Briefwahlvorstände treten am Wahltag zur Ermittlung des
Briefwahlergebnisses um 15.00 Uhr im Rathaus der Stadt Straelen
(Besprechungszimmer, großer Sitzungssaal, Trauzimmer, Bürger-
service und Sozialraum) Rathausstraße 1, 47638 Straelen zusam-
men.

3. Jede/r Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbe-
zirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er/sie eingetragen ist.
Die Wähler/innen haben die WWWWWahlbenachrichtigungahlbenachrichtigungahlbenachrichtigungahlbenachrichtigungahlbenachrichtigung und ihren PPPPPererererer-----
sonalausweissonalausweissonalausweissonalausweissonalausweis oder ReisepassReisepassReisepassReisepassReisepass zur Wahl mitzubringen.
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden.
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzettelnamtlichen Stimmzettelnamtlichen Stimmzettelnamtlichen Stimmzettelnamtlichen Stimmzetteln. Jede/r Wähler/in be-
kommt bei Betreten des Wahlraumes einen Stimmzettel ausge-
händigt.
Jede/r Wähler/in hat eine ErststimmeErststimmeErststimmeErststimmeErststimme und eine ZweitstimmeZweitstimmeZweitstimmeZweitstimmeZweitstimme.
Der StimmzettelStimmzettelStimmzettelStimmzettelStimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer
a) für die WWWWWahl im ahl im ahl im ahl im ahl im WWWWWahlkreis in schwahlkreis in schwahlkreis in schwahlkreis in schwahlkreis in schwarzem Druckarzem Druckarzem Druckarzem Druckarzem Druck die Namen der

Bewerber/innen der zugelassenen Kreiswahlvorschläge unter
Angabe der Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwen-
det, auch dieser, bei anderen Kreiswahlvorschlägen außerdem
des Kennworts und rechts von dem Namen jedes Bewerbers/
jeder Bewerberin einen Kreis für die Kennzeichnung,

b) für die WWWWWahl nach Landeslisten in blauem Druckahl nach Landeslisten in blauem Druckahl nach Landeslisten in blauem Druckahl nach Landeslisten in blauem Druckahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeich-
nung der Parteien, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwen-
den, auch dieser, und jeweils die Namen der ersten fünf Bewer-
ber/innen der zugelassenen Landeslisten und links von der
Parteibezeichnung einen Kreis für die Kennzeichnung.

Der/Die Wähler/in gibt
seine/ihre ErststimmeErststimmeErststimmeErststimmeErststimme in der Weise ab,

dass er/sie auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarz-
druck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf
andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber/
welcher Bewerberin sie gelten soll,

und seine/ihre ZweitstimmeZweitstimmeZweitstimmeZweitstimmeZweitstimme in der Weise,
dass er/sie auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck)
durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere

Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie gel-
ten soll.

Der Stimmzettel muss von dem/der Wähler/in in einer Wahlkabine
des Wahlraumes oder in einem besonderen Nebenraum gekenn-
zeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine/ihre Stimm-
abgabe nicht erkennbar ist. In der Wahlkabine darf nicht fotogra-
fiert oder gefilmt werden.

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung
erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im
Wahlbezirk sind öffentlich. Jede/r hat Zutritt, soweit das ohne
Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist.

5. Wähler/innen, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im
Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist,
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen in einem beliebigen in einem beliebigen in einem beliebigen in einem beliebigen WWWWWahlbezirkahlbezirkahlbezirkahlbezirkahlbezirk dieses

Wahlkreises oder
b) durch BriefwahlBriefwahlBriefwahlBriefwahlBriefwahl
teilnehmen.
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Stadt Straelen
einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelum-
schlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und
seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimm-
zettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so recht-
zeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zulei-
ten, dass er dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr18.00 Uhr18.00 Uhr18.00 Uhr18.00 Uhr eingeht.
Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben
werden.

6. Jede/r Wahlberechtigte kann sein/ihr Wahlrecht nur einmal und
nur persönlich ausüben. Eine Ausübung des Wahlrechts durch eine/
n Vertreter/in anstelle des/der Wahlberechtigten ist unzulässig (§
14 Abs. 4 des Bundeswahlgesetzes).
Ein/e Wahlberechtigte/r, der/die des Lesens unkundig oder wegen
einer Behinderung an der Abgabe seiner/ihrer Stimme gehindert
ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die
Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer von
dem/der Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten
Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung,
die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbe-
stimmte Willensbildung oder Entscheidung des/der Wahlberech-
tigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der
Hilfsperson besteht (§ 14 Absatz 5 des Bundeswahlgesetzes).
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl
herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe
bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt
auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der Wahlent-
scheidung des/der Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte
Wahlentscheidung des/der Wahlberechtigten eine Stimme abgibt.
Der Versuch ist strafbar (§ 107a Absatz 1 und 3 des Strafgesetzbu-
ches).

Straelen, 27.01.2025
Bernd Kuse
Bürgermeister

Bekanntmachung der Stadt Straelen
Fiktive Genehmigung der 32. Änderung des Flä-Fiktive Genehmigung der 32. Änderung des Flä-Fiktive Genehmigung der 32. Änderung des Flä-Fiktive Genehmigung der 32. Änderung des Flä-Fiktive Genehmigung der 32. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes der Stadt Straelenchennutzungsplanes der Stadt Straelenchennutzungsplanes der Stadt Straelenchennutzungsplanes der Stadt Straelenchennutzungsplanes der Stadt Straelen
Die Bezirksregierung Düsseldorf hat mit Schreiben
vom 19.12.2024 -Az. 35.02.01.01-25Str-032-1898-

den Eintritt der Genehmigungsfiktion der 32. Änderung des Flächen-

nutzungsplanes durch Fristablauf gemäß § 6 Absatz 4 Satz 4 Bauge-
setzbuch bestätigt.
Der Geltungsbereich der 32. Änderung des Flächennutzungspla-
nes ist der nachstehenden unmaßstäblichen Übersicht zu entneh-
men:
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ÜbersichtsplanÜbersichtsplanÜbersichtsplanÜbersichtsplanÜbersichtsplan
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Das Plangebiet liegt im Ortsteil Straelen-Broekhuysen am St. Corneli-
usweg.
Inhalt der Flächennutzungsplanänderung ist die Ausweisung einer
Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung Kindertages-
stätte / Kindergarten, einer gemischten Baufläche und einer Grünflä-
che.
Es wird auf folgendes hingewiesen:
Unbeachtlich werden
• eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 bis 3 BauGB beachtliche

Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschrif-
ten,

• eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche
Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-
planes und des Flächennutzungsplanes und

• nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorganges,
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung
des Flächennutzungsplanes schriftlich gegenüber der Stadt Strae-
len unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachver-
halts geltend gemacht worden sind.

Die Bekanntmachung kann im Internet unter www.Straelen.de (Inter-
netpfad: Navigation öffnen (Button mit drei horizontalen Strichen),
Rathaus und Politik, Veröffentlichungen, Bekanntmachungen, Fiktive
Genehmigung der 32. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt
Straelen) eingesehen werden.
Die Unterlagen sind auch über das zentrale Internetportal des Landes
Nordrhein-Westfalen unter https: www.bauleitplanung.nrw.de aufruf-
bar.
BekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnung
Die fiktive Genehmigung der 32. Änderung des Flächennutzungspla-
nes, Ort und Zeit der Bereithaltung des Planes mit der Begründung

einschließlich dem Umweltbericht und der zusammenfassenden Erklä-
rung nach § 6a Absatz 1 Baugesetzbuch sowie die aufgrund des
Baugesetzbuches erforderlichen Hinweise werden hiermit öffentlich
bekanntgemacht.
Die 32. Änderung des Flächennutzungsplanes mit der Begründung
nebst dem Umweltbericht und der zusammenfassenden Erklärung
können ab sofort im Rathaus der Stadt Straelen, Rathausstraße 1,
Zimmer 303, 308, 309 während der Dienststunden von jedermann
eingesehen werden.
Die Dienst- und Öffnungszeiten sind montags und dienstags von 8.30
Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, mittwochs von 8.30
Uhr bis 12.30 Uhr, donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr und von
14.00 Uhr bis 18.00 Uhr und freitags von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr.
Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) i.d.F. der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV
NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel des Gesetzes v. 05.07.2024
(GV NRW s. 444) in der zur Zeit geltenden Fassung, kann die Verlet-
zung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung
beim Zustandekommen der 32. Änderung des Flächennutzungsplanes
nach Ablauf von 6 Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend
gemacht werden, es sei denn,
• eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebe-

nes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt
• die 32. Änderung des Flächennutzungsplanes ist nicht ordnungs-

gemäß öffentlich bekannt gemacht worden,
• der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
• der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Strae-

len vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die
Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Die 32. Änderung des Flächennutzungsplanes wird mit dieser Be-
kanntmachung rechtswirksam.
Straelen, den 30.01.2025
Bernd Kuse
Bürgermeister
Bestätigung gemäß § 2 Bestätigung gemäß § 2 Bestätigung gemäß § 2 Bestätigung gemäß § 2 Bestätigung gemäß § 2 AbsAbsAbsAbsAbs..... 3 der  3 der  3 der  3 der  3 der VVVVVerordnung über die öffentlicheerordnung über die öffentlicheerordnung über die öffentlicheerordnung über die öffentlicheerordnung über die öffentliche
Bekanntmachung von kBekanntmachung von kBekanntmachung von kBekanntmachung von kBekanntmachung von kommunalem Ortsrecht (Bekanntmachungsverommunalem Ortsrecht (Bekanntmachungsverommunalem Ortsrecht (Bekanntmachungsverommunalem Ortsrecht (Bekanntmachungsverommunalem Ortsrecht (Bekanntmachungsver-----
ordnung)ordnung)ordnung)ordnung)ordnung)
Genehmigung der 32. Änderung des Flächennutzungsplanes der StadtGenehmigung der 32. Änderung des Flächennutzungsplanes der StadtGenehmigung der 32. Änderung des Flächennutzungsplanes der StadtGenehmigung der 32. Änderung des Flächennutzungsplanes der StadtGenehmigung der 32. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt
Straelen.Straelen.Straelen.Straelen.Straelen.
Der Inhalt / Wortlaut des papiergebundenen Dokumentes der 32.
Änderung des Flächennutzungsplanes stimmt mit dem Feststellungs-
beschluss vom 19.09.2024 überein. Der Wortlaut der fiktiven Geneh-
migung mit Schreiben der Bezirksregierung Düsseldorf vom 19.12.2024
und der Inhalt / Wortlaut des papiergebundenen Dokumentes der 32.
Flächennutzungsplanänderung stimmen mit der Bekanntmachung über-
ein.
Es ist nach den Vorschriften des § 2 Absätze 1 und 2 der Bekanntma-
chungsverordnung vom 26.08.1999 - (GV.NRW. S. 516), zuletzt geän-
dert durch Verordnung vom 05.11.2015 (GV. NRW. S. 741), verfahren
worden.
Die Bekanntmachung wird angeordnet.

Straelen, den 30.01.2025
Bernd Kuse
Bürgermeister

Bekanntmachung der Stadt Straelen
4.4.4.4.4. Änderung des Bebauungsplanes Nr Änderung des Bebauungsplanes Nr Änderung des Bebauungsplanes Nr Änderung des Bebauungsplanes Nr Änderung des Bebauungsplanes Nr..... 33 „Hetzert“ 33 „Hetzert“ 33 „Hetzert“ 33 „Hetzert“ 33 „Hetzert“
Satzungsbeschluss gemäß § 10 BaugesetzbuchSatzungsbeschluss gemäß § 10 BaugesetzbuchSatzungsbeschluss gemäß § 10 BaugesetzbuchSatzungsbeschluss gemäß § 10 BaugesetzbuchSatzungsbeschluss gemäß § 10 Baugesetzbuch
Der Rat der Stadt Straelen hat in seiner Sitzung am
19.12.2024 aufgrund der gesetzlichen Bestimmun-

gen des § 10 Baugesetzbuch (BauGB) vom 3.11.2017 (BGBl. I S. 3634),
zuletzt geändert durch das Gesetz vom 28.07.2023 (BGBl. 2023 I Nr.
221) sowie den §§ 7 und 41 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen

(GO NRW) vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 13.04.2022 (GV.NRW.S. 490) -Baugesetz-
buch und Gemeindeordnung NRW in der jeweils zum Zeitpunkt des
Satzungsbeschlusses geltenden Fassung- die 4. Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 33 „Hetzert“ als Satzung beschlossen. Die Entwurfsbe-
gründung wird als Entscheidungsbegründung im Sinne von § 9 Abs. 8
BauGB übernommen.
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Die Ortslage des Bebauungsplanes ist der nachstehenden unmaßstäb-
lichen Übersicht zu entnehmen:
Übersicht
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Der Geltungsbereich der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33
„Hetzert“ erstreckt sich auf das Grundstück Gemarkung Straelen,
Flur: 26, Flurstück 275.
Mit der Bebauungsplanänderung soll im Sinne der baulichen Nachver-
dichtung zusätzlicher Wohnraum geschaffen werden.
Es wird auf folgendes hingewiesen:
Nach § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 Baugesetzbuch kann der
Entschädigungsberechtigte Entschädigung verlangen, wenn die in den
§§ 39 bis 42 Baugesetzbuch bezeichneten Vermögensnachteile einge-
treten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen,
dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem Entschädi-
gungspflichtigen beantragt.
Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von 3 Jah-
ren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die vorstehend bezeichne-
ten Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspru-
ches herbeigeführt wird.
Unbeachtlich werden
• eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 bis 3 BauGB beachtliche

Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschrif-
ten,

• eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche
Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-
planes und des Flächennutzungsplanes und

• nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorganges,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Sat-
zung (4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 „Hetzert“) schriftlich
gegenüber der Stadt Straelen unter Darlegung des die Verletzung

begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Dies gilt
entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Absatz 2a BauGB beachtlich
sind. Über den Inhalt des Bebauungsplanes mit der Begründung wird
auf Verlangen Auskunft erteilt.
Die Bekanntmachung kann im Internet unter www.Straelen.de (Inter-
netpfad: Navigation öffnen (Button mit drei horizontalen Strichen),
Rathaus und Politik, Veröffentlichungen, Bekanntmachungen, Rechts-
kraftsetzung 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 „Hetzert“)
eingesehen werden. Sie ist auch über das zentrale Internetportal des
Landes unter https: www.bauleitplanung.nrw.de aufrufbar.
BekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnung
Der Satzungsbeschluss über die 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr.
33 „Hetzert“, Ort und Zeit der Bereithaltung des Planes sowie die
aufgrund des Baugesetzbuches erforderlichen Hinweise werden hiermit
öffentlich bekanntgemacht.
Der Bebauungsplan mit der Begründung kann ab sofort im Rathaus der
Stadt Straelen, Rathausstraße 1, Zimmer 308, während der Dienst-
stunden von jedermann eingesehen werden.
Die Dienst- und Öffnungszeiten sind montags und dienstags von 8.30
Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, mittwochs von 8.30
Uhr bis 12.30 Uhr, donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr und von
14.00 Uhr bis 18.00 Uhr und freitags von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr.
Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) i.d.F. der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV
NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom
05.07.2024 (GV.NRW. S. 444) -in der zur Zeit geltenden Fassung- kann
die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeinde-
ordnung beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf von sechs
Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden,
es sei denn,
• eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebe-

nes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
• diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt ge-

macht worden,
• der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
• der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Strae-

len vorher
gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache
bezeichnet
worden, die den Mangel ergibt.
Die 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 „Hetzert“ wird mit
dieser Bekanntmachung rechtswirksam.
Straelen, den 30.01.2025
Bernd Kuse
Bürgermeister

Informationen und Hinweise rund um Sitzungen
Der Der Der Der Der Ausschuss für Stadtentwicklung,Ausschuss für Stadtentwicklung,Ausschuss für Stadtentwicklung,Ausschuss für Stadtentwicklung,Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Planen und Planen und Planen und Planen und
Bauen tagt am Dienstag, den 11. Februar 2025 umBauen tagt am Dienstag, den 11. Februar 2025 umBauen tagt am Dienstag, den 11. Februar 2025 umBauen tagt am Dienstag, den 11. Februar 2025 umBauen tagt am Dienstag, den 11. Februar 2025 um
18 Uhr18 Uhr18 Uhr18 Uhr18 Uhr im großen Sitzungssaal im Rathaus der
Stadt Straelen (Rathausstraße 1, 47638 Straelen).

Auf der vorläufigen Tagesordnung stehen unter anderem folgende
Punkte:
Öffentlicher Öffentlicher Öffentlicher Öffentlicher Öffentlicher TTTTTeil:eil:eil:eil:eil:
• Besetzung des Expertenbeirats für Stadtgestaltung der Stadt Stra-

elen
• Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025; Beratung der Pro-

dukte 01.01.08, 09.01.01, 09.01.02, 10.02.01, 11.03.01, 12.01.01,
12.02.01, 12.03.01, 13.01.01 und 13.03.01

• Zusätzliches LKW-Verbot Niederdorfer Straße; Antrag der CDU-
Fraktion vom 20.01.2025

• Benennung einer Straße in Broekhuysen
• 42. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Straelen;
• Aufhebung der Ausschlusswirkung der Konzentrationszonen für

Windenergie
• 24. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 05 „Backespad“; Hier:

Schulzentrum
• Außenbereichssatzung „Hetzert“
• Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 14b „Ostwall“; 2. Ände-

rung
Sie finden die Bekanntmachung der endgültigen Tagesordnung
spätestens ab dem 31. Januar 2025 auf der Internetseite der Stadt
Straelen unter www.straelen.de/rathaus-politik/veroeffentlichungen/
bekanntmachungen/. Die vollständige Tagesordnung und die Sitzungs-
unterlagen sind im Ratsinformationssystem der Stadt Straelen einzu-
sehen
Der Der Der Der Der Ausschuss für SozialesAusschuss für SozialesAusschuss für SozialesAusschuss für SozialesAusschuss für Soziales,,,,, Jugend und Sport tagt am Donnerstag, Jugend und Sport tagt am Donnerstag, Jugend und Sport tagt am Donnerstag, Jugend und Sport tagt am Donnerstag, Jugend und Sport tagt am Donnerstag,
den 13. Februar 2025 um 18 Uhrden 13. Februar 2025 um 18 Uhrden 13. Februar 2025 um 18 Uhrden 13. Februar 2025 um 18 Uhrden 13. Februar 2025 um 18 Uhr im großen Sitzungssaal im Rathaus
der Stadt Straelen (Rathausstraße 1, 47638 Straelen).
Auf der vorläufigen Tagesordnung stehen unter anderem folgende
Punkte:
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Öffentlicher Öffentlicher Öffentlicher Öffentlicher Öffentlicher TTTTTeil:eil:eil:eil:eil:
• Verkaufsoffene Sonntage im Zusammenhang mit Veranstaltun-

gen; Änderung der Ordnungsbehördlichen Verordnung über das
Offenhalten von Verkaufsstellen aus besonderem Anlass in der
Stadt Straelen

• 6. Sachstandsbericht zur Unterbringung von Geflüchteten in Stra-
elen

• Rattenbekämpfung in Straelen
• Verlagerung der Jugendarbeit in die Ortsmitte Herongens; Anmie-

tung und Herrichtung eines Gebäudes
• Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025; Beratung der Pro-

duktbereiche 02, 05, 08 sowie die Produkte 06.02.01, 06.03.01 und
13.02.012

• Standort für die Ruhebank an der Finnenbahn auf dem Gelände der
Aqua Fit GmbH; Antrag des Beirates für Senioren und Menschen
mit Behinderung

Sie finden die Bekanntmachung der endgültigen Tagesordnung
spätestens ab dem 03. Februar 2025 auf der Internetseite der Stadt
Straelen unter www.straelen.de/rathaus-politik/veroeffentlichungen/
bekanntmachungen/. Die vollständige Tagesordnung und die Sitzungs-
unterlagen sind im Ratsinformationssystem der Stadt Straelen einzu-
sehen
Der Der Der Der Der Ausschuss für Klima,Ausschuss für Klima,Ausschuss für Klima,Ausschuss für Klima,Ausschuss für Klima, Umwelt und Nachhaltigk Umwelt und Nachhaltigk Umwelt und Nachhaltigk Umwelt und Nachhaltigk Umwelt und Nachhaltigkeit tagt am Diens-eit tagt am Diens-eit tagt am Diens-eit tagt am Diens-eit tagt am Diens-
tag, den 18. Februar 2025 um 18 Uhrtag, den 18. Februar 2025 um 18 Uhrtag, den 18. Februar 2025 um 18 Uhrtag, den 18. Februar 2025 um 18 Uhrtag, den 18. Februar 2025 um 18 Uhr im großen Sitzungssaal im
Rathaus der Stadt Straelen (Rathausstraße 1, 47638 Straelen).
Auf der vorläufigen Tagesordnung stehen unter anderem folgende
Punkte:
Öffentlicher Öffentlicher Öffentlicher Öffentlicher Öffentlicher TTTTTeil:eil:eil:eil:eil:
• Vorstellung des Berichtes zum European Climate Adaptation Award

(eca) 2024
• Integriertes Klimaschutzkonzept der Stadt Straelen
• Berichterstattung über Status der Förderprojekte; Anfrage der

CDU-Fraktion vom 14.11.2024

• Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025; Beratung des
Produktes 13.03.02; Produktbereich 14

Sie finden die Bekanntmachung der endgültigen Tagesordnung
spätestens ab dem 07. Februar 2025 auf der Internetseite der
Stadt Straelen unter www.straelen.de/rathaus-politik/veroeffent-
lichungen/bekanntmachungen/. Die vollständige Tagesordnung und
die Sitzungsunterlagen sind im Ratsinformationssystem der Stadt
Straelen einzusehen.
Der Haupt- und Finanzausschuss tagt am Donnerstag, den 20.Der Haupt- und Finanzausschuss tagt am Donnerstag, den 20.Der Haupt- und Finanzausschuss tagt am Donnerstag, den 20.Der Haupt- und Finanzausschuss tagt am Donnerstag, den 20.Der Haupt- und Finanzausschuss tagt am Donnerstag, den 20.
Februar 2025 um 18 UhrFebruar 2025 um 18 UhrFebruar 2025 um 18 UhrFebruar 2025 um 18 UhrFebruar 2025 um 18 Uhr im großen Sitzungssaal im Rathaus der
Stadt Straelen (Rathausstraße 1, 47638 Straelen).
Auf der vorläufigen Tagesordnung stehen unter anderem folgende
Punkte:
Öffentlicher Öffentlicher Öffentlicher Öffentlicher Öffentlicher TTTTTeil:ei l:ei l :ei l :ei l :
• Beratung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025
• Information über die über-/außerplanmäßigen Aufwendungen/

Auszahlungen im IV. Quartal 2024
Nichtöffentlicher Nichtöffentlicher Nichtöffentlicher Nichtöffentlicher Nichtöffentlicher TTTTTeil:ei l:ei l :ei l :ei l :
• Information über die Auftragsvergaben im IV. Quartal 2024
Sie finden die Bekanntmachung der endgültigen Tagesordnung
spätestens ab dem 10. Februar 2025 auf der Internetseite der
Stadt Straelen unter www.straelen.de/rathaus-politik/veroeffent-
lichungen/bekanntmachungen/.
Die vollständige Tagesordnung und die Sitzungsunterlagen sind
im Ratsinformationssystem der
Stadt Straelen einzusehen
Alle Tagesordnungen und die
dazugehörigen öffentlichen Sit-
zungsunterlagen der Gremien-
termine sind über den Sitzungs-
kalender im Ratsinformations-
system der Stadt Straelen über
diesen QR-Code abrufbar.

Stadt Straelen startet kommunale Wärmeplanung
Im Januar 2025 hat die Stadt Stra-
elen den einjährigen Prozess der
kommunalen Wärmeplanung ge-
startet. Dieser erfolgt in Zusam-
menarbeit mit dem Institut für
Nachhaltige Energieversorgung
(INEV) aus Rosenheim. Ziel ist es,
eine zukunftsfähige und nachhal-
tige Wärmeversorgung zu entwi-
ckeln, die sowohl den regionalen
Gegebenheiten als auch den Kli-
mazielen gerecht wird.
Die kommunale Wärmeplanung
stellt ein strategisches Werkzeug
dar, um langfristige Versorgungs-
sicherheit zu gewährleisten und
gleichzeitig die Klimaneutralität
zu fördern. Im Rahmen des Pro-
zesses wird eine umfassende Ana-
lyse der aktuellen Wärmesituati-
on durchgeführt, auf deren Basis

konkrete Maßnahmen und Stra-
tegien erarbeitet werden. Dabei
finden sowohl leitungsgebunde-
ne als auch dezentrale Lösungen
Berücksichtigung. Auch die Tie-
fengeothermie soll bei den Be-
trachtungen berücksichtigt wer-
den.
Die Kommunale Wärmeplanung
wird in Straelen von einem städti-
schen Projektteam aus den be-
troffenen Fachbereichen beglei-
tet.
„Wir freuen uns, diesen wichti-
gen Schritt für unsere Stadt zu
gehen. Mit der Unterstützung des
INEV sowie durch die aktive Mit-
wirkung aller relevanten Akteure
und der Bürgerinnen und Bürger
legen wir den Grundstein für eine
klimafreundliche und zukunftsori-

entierte Wärmeversorgung“, so
Bürgermeister Bernd Kuse.
Der Planungsprozess umfasst un-
ter anderem die Analyse der be-
stehenden Netzinfrastrukturen,
die Entwicklung zukünftiger Ver-
sorgungsszenarien sowie die Iden-
tifikation von Potenzialen für den
Ausbau erneuerbarer Energien.
Der resultierende Wärmeplan wird
als Wegweiser für die Umsetzung
weiterer Maßnahmen dienen und
bietet Akteuren wie Netzbetreib-
ern, Gebäudeeigentümern und
Investoren wertvolle Orientierung.
Zusätzlich plant die Stadt regel-
mäßige Informationsveranstaltun-
gen, um Bürgerinnen und Bürger,
Unternehmen sowie Institutionen
frühzeitig in den Prozess einzu-
binden. So soll sichergestellt wer-

den, dass die Bedürfnisse der lo-
kalen Gemeinschaft optimal be-
rücksichtigt werden.
Kontakt: Stadt Straelen, Thomas
Linßen, Leiter Stabstelle Klima,
Umwelt und Nachhaltigkeit
Telefon: 02834 702414
E-Mail:
thomas_linssen@straelen.de
Über INEV:
Das Institut für nachhaltige Ener-
gieversorgung GmbH (INEV) mit
Sitz in Rosenheim unterstützt
Kommunen und Unternehmen bei
der Umsetzung von Konzepten und
Maßnahmen zur Klimaneutralität
und Nachhaltigkeit. Mit ihren
ganzheitlichen Lösungen trägt
INEV zur Sicherung von Ressour-
cen und zur Entwicklung nachhal-
tiger Strategien bei.
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Besuch der Grünen Woche in Berlin:
Straelen präsentiert sich auf internationaler Bühne
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Mitte Januar besuchten Bürger-
meister Bernd Kuse, seine Ehe-
frau Carina Kuse, das Straelener
Blumenmädchen Tanja Nellessen
und Christina Schmitz, Mitarbei-
terin der Stadt Straelen, die „Grü-
ne Woche“ in Berlin. Die Messe,
die als international wichtigste
Veranstaltung für Ernährungswirt-
schaft, Landwirtschaft und Garten-
bau gilt, zog sowohl Fachbesu-
cher als auch ein breites Publi-
kum an.
In diesem Jahr stand die Region
Niederrhein im Mittelpunkt, da
sie als Partnerregion des Landes
Nordrhein-Westfalen auftrat. Un-
ter dem Motto „Mit Herz für den
Niederrhein“ präsentierten sich
die genussvollen Produkte und
innovativen Ideen der Region.
Eine gesamte Messehalle war den
Schätzen des Niederrheins gewid-
met: Blumen, Gemüse und Erleb-
nisangebote wie Radfahren, Wan-
dern und Wellness, unter ande-
rem aus dem Kreis Kleve.
Die Niederrhein Tourismus GmbH,
die Vereine Genussregion Nieder-
rhein und Agrobusiness Nieder-
rhein sowie die vier niederrheini-
schen Leader-Regionen hatten ein
abwechslungsreiches Programm
für die Messebesucher zusam-
mengestellt. Der Auftritt des Nie-
derrheins bot eine ideale Gele-
genheit, die Vielseitigkeit und At-
traktivität der Region einem in-
ternationalen Publikum näherzu-
bringen.

Darüber hinaus wurden innovati-
ve Projekte aus der Region vorge-
stellt, die nachhaltige Landwirt-
schaft und umweltfreundliche Pro-
duktionstechniken in den Fokus
rücken. Ein Beispiel dafür war die
Präsentation von Initiativen zur
Förderung des Agrotourismus, die
den Niederrhein als attraktives
Reiseziel für naturverbundene
und kulinarisch interessierte Be-
sucher positionieren.
Die Teilnahme an der Grünen Wo-
che unterstrich die Bedeutung der
Region Niederrhein als zukunfts-
weisenden Standort für Landwirt-
schaft und Gartenbau. Bürger-
meister Bernd Kuse zeigte sich
begeistert von der positiven Re-
sonanz und betonte die Wichtig-
keit solcher Plattformen, um die
regionale Wirtschaft zu stärken
und Netzwerke zu knüpfen.
Gemeinsam mit den anderen Bür-
germeistern der Region vertrat
Bernd Kuse die Interessen des
Niederrheins auf der Messe.
Besonders hervorzuheben ist die
Teilnahme an einem Kneipenquiz
mit den LEADER-Bürgermeistern,
das nicht nur für Unterhaltung
sorgte, sondern auch den Team-
geist und die Zusammenarbeit
innerhalb der Region stärkte. Ein
wichtiger Austausch fand zudem
mit Silke Gorißen, der NRW-Mi-
nisterin für Landwirtschaft und
Verbraucherschutz, statt. Hier
wurden zentrale Themen der
Landwirtschaft und künftige Her-

ausforderungen für die Region
diskutiert.
Auch das Straelener Blumenmäd-
chen Tanja Nellessen war ein be-
liebter Anziehungspunkt für die
Besucher.
Sie repräsentierte die Stadt Stra-
elen charmant und informierte
über die Bedeutung der Blumen-
und Gartenbaubranche für die
Region.
Christina Schmitz, die den Stand
der Stadt Straelen mit betreute,
hob hervor, wie wichtig der di-
rekte Austausch mit den Besu-
chern sei, um das Interesse an
regionalen Produkten zu fördern
und gleichzeitig ein Bewusstsein
für nachhaltige Praktiken zu

schaffen. „Die Grüne Woche bie-
tet eine einzigartige Gelegen-
heit, unsere Region in all ihrer
Vielfalt zu präsentieren und neue
Impulse für die Zukunft zu set-
zen“, resümierte sie am Ende der
Messe.
Darüber hinaus betonte sie die
zentrale Rolle des Netzwerks und
des Austauschs auf der Messe.
„Die Möglichkeit, mit Fachleu-
ten und Interessierten ins Ge-
spräch zu kommen, ist unersetz-
lich. Durch den direkten Dialog
können wir nicht nur unsere Pro-
dukte vorstellen, sondern auch
wertvolle Partnerschaften für die
Zukunft aufbauen“, fügte Schmitz
hinzu.

Veranstaltungsbedingte Einschränkungen:
Informationen anlässlich des Straelener Karnevalszuges im Zusammenhang mit der
Bundestagswahl am 23.02.2025
Veranstaltungsbedingte Ein-Veranstaltungsbedingte Ein-Veranstaltungsbedingte Ein-Veranstaltungsbedingte Ein-Veranstaltungsbedingte Ein-
schränkungen des Krschränkungen des Krschränkungen des Krschränkungen des Krschränkungen des Kraftfahraftfahraftfahraftfahraftfahr-----
zeugverkehrszeugverkehrszeugverkehrszeugverkehrszeugverkehrs
Sehr geehrte Damen und Herren,
am Sonntag, den 23.02.2025Sonntag, den 23.02.2025Sonntag, den 23.02.2025Sonntag, den 23.02.2025Sonntag, den 23.02.2025
wird der Deutsche Bundestag ge-
wählt. Gleichzeitig wird in Stra-
elen der Karnevalszug stattfin-
den. Aufgrund dieser Herausfor-
derung möchten wir Sie geson-
dert über nachfolgende Maßnah-
men informieren:
Veranstaltungsbedingt wird es
an diesem Tag zu Einschränkun-

gen des Kraftverkehrs zwischen
10.00 Uhr und ca. 17.00 Uhr10.00 Uhr und ca. 17.00 Uhr10.00 Uhr und ca. 17.00 Uhr10.00 Uhr und ca. 17.00 Uhr10.00 Uhr und ca. 17.00 Uhr
kommen. Entlang der Zugstrecke
des diesjährigen Karnevalszuges
sind Einschränkungen bei der
Nutzung von Kraftfahrzeugen
notwendig.
Zusätzlich zum direkten Zugwegdirekten Zugwegdirekten Zugwegdirekten Zugwegdirekten Zugweg
sind folgende Bereiche zeitweisezeitweisezeitweisezeitweisezeitweise
nicht mit dem Kraftfahrzeug be-
fahrbar:
• Am Jugendheim
• Bahnstr.
• Brucknerstr.

• Dietrich-Bonhoeffer-Str.
• Hans-Tenhaeff-Str.
• Jahnstr.
• Katharinenstr.
• Mozartstr.
• Quiriniusstr.
• Schubertstr.
• alle Straßen innerhalb der

Wallstraßen
Um sowohl den Sicherheitsanfor-
derungen der Veranstaltung als
auch den Anforderungen der Bun-
destageswahl gerecht zu werden,
steht Ihnen während des o.g. Ver-

anstaltungszeitraumes die Mög-
lichkeit frei, den Veranstaltungs-
bereich mit dem Kraftfahrzeug
über die mit Personen besetzten
Sperrpunkte zu verlassen.
Lediglich während der Durchfahrt
des Karnevalszuges an der je-
weiligen Örtlichkeit ist der Kraft-
verkehr vollkommen ausge-
schlossen.
Ich bitte um Verständnis, dass
eine Wiedereinfahrt mit dem
Kraftfahrzeug erst nach Veran-
staltungsende möglich ist. Der
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Umfassende Genealogie der Familie Spee erschienen
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Der Zugweg.Der Zugweg.Der Zugweg.Der Zugweg.Der Zugweg.

genaue Zugverlauf ist unten ab-
gedruckt.
Wir bitten SieWir bitten SieWir bitten SieWir bitten SieWir bitten Sie,,,,, um am  um am  um am  um am  um am VVVVVerererereranstal-anstal-anstal-anstal-anstal-
tungstag den Krtungstag den Krtungstag den Krtungstag den Krtungstag den Kraftfahrzeugveraftfahrzeugveraftfahrzeugveraftfahrzeugveraftfahrzeugver-----
kehr so gering wie möglich zukehr so gering wie möglich zukehr so gering wie möglich zukehr so gering wie möglich zukehr so gering wie möglich zu
halten, von der Möglichkeit derhalten, von der Möglichkeit derhalten, von der Möglichkeit derhalten, von der Möglichkeit derhalten, von der Möglichkeit der
Briefwahl Gebrauch zu machenBriefwahl Gebrauch zu machenBriefwahl Gebrauch zu machenBriefwahl Gebrauch zu machenBriefwahl Gebrauch zu machen
oder aber außerhalb der o.g. Zei-oder aber außerhalb der o.g. Zei-oder aber außerhalb der o.g. Zei-oder aber außerhalb der o.g. Zei-oder aber außerhalb der o.g. Zei-
ten im ten im ten im ten im ten im WWWWWahlbüro zu wählen.ahlbüro zu wählen.ahlbüro zu wählen.ahlbüro zu wählen.ahlbüro zu wählen.
Die Briefwahlunterlagen können
• per QR-Code, der sich oben

rechts auf der Rückseite Ih-
rer Wahlbenachrichtigung be-
findet,

• per Link auf der Interseite der
Stadt Straelen oder

• schriftlich mit dem Antrags-
formular auf der Rückseite
der Wahlbenachrichtigung

beantragt werden.
Bei Fragen stehen Ihnen - auch
am Wahltag - das Ordnungsamt
unter 02834/702133 sowie das
Wahlamt unter 02834/7020 zur
Verfügung.

Bereits im Dezember 2024 wurde
in Roermond im Rahmen einer Fei-
erstunde in der Christoffel Kathe-
drale vom Autor Arnold Spee aus
Amsterdam die drei Bände umfas-
sende Genealogie der Familie Spee
von Straelen und Roermond vor-
gestellt und die ersten Exemplare
an den Stadtarchivar von Roer-
mond, Jac Lemmens sowie die
Stadtarchivarin von Straelen, Clau-
dia Kurfürst, übergeben. Den nie-
derländischen Pressebericht findet
man unter folgendem Link:
https://www.deltalimburg.nl/artic-

le12719/Boekpresentatie+familie
+Spee+van+Straelen+Roermond
Vor Jahren waren bereits Bände
über die Familie Spee in Kessel
und in Baarlo erschienen.
Das neue, dreibändige Werk be-
schreibt die Lebenswege des
Zweiges der Familie Spee, der,
ausgehend vom 13. Jahrhundert
auch die Städte Roermond und
Straelen betrifft.
In Roermond waren die Spees
Tuchhändler, Rechtsanwälte und
Militäringenieure.
Sie stellten dort Bürgermeister
und Armenverwalter. Elf Mitglie-
der der Familie Spee liegen in der
Christoffel Kathedrale begraben.
Ein Johan Spede (eine abwei-
chende Schreibweise des Na-
mens) verlegte seinen Wohnsitz
im 14. Jahrhundert nach Strae-
len und für rund zweihundert
Jahre waren die Spees hier Rit-
ter, Kammerherren, Schulthei-
ßen und Küster. Von 1400 bis
1750 bewohnte die Familie den
Speehof zwischen Straelen und
Wankum. Aus diesem Zweig der
Familie stammt auch der be-
rühmte Friedrich Spee (1591 -
1635), der sich als Jesuit, Theo-
loge und Dichter gegen die He-
xenverfolgung einsetzte.

Während der Buchpräsentati-
on trugen zwei seiner Nachfah-
ren, nämlich Hans Spee (Ge-
sang) und Matthias Spee (Pia-
no) einige seiner Lieder vor. Zum
Abschluss sangen alle Anwe-
send gemeinsam das Weih-
nachtslied „Zu Bethlehem ge-
boren...“ aus seiner Feder.
Aufgrund technischer Proble-

me beim Druck der Bücher,
konnten in der Feierstunde vor
Ort nur Ansichtsexemplare be-
trachtet werden.
Erst jetzt, Anfang Januar 2025,
sind die Bücher tatsächlich
gedruckt und in Straelen an-
gekommen. Sie können im
Stadtarchiv eingesehen wer-
den.
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Pflegeberatung des Kreises Kleve:
Sprechstunde in Straelen am 12. Februar

Karnevalsparty
der GKG
Narrenschiff
Am Freitag, 7. Februar, findet
in der bofrost*HALLE die Kar-
nevalsparty der GKG Narren-
schiff statt.
Beginn ist um 20.11 Uhr und
Einlass ab 19.11 Uhr.
Karten sind erhältlich unter
www.gkg-narrenschiff.de oder
bei der Agentur Landeier.

Bereits zum 5. Mal veranstal-
ten die Sportfreunde Broekhuy-
sen unter eigener Leitung ein

Anzeige

auf den Platz begleitet. Für je-
den Teilnehmer liegt wieder ein
Trainingsshirt und ein Ball be-
reit. Es gibt täglich frisches Obst
für den kleinen Hunger
zwischendurch, sowie ausrei-
chend Getränke während der
Trainingstage und das Mittags-
essen wird wieder von Gielen
serviert.
Kleiner Tipp: bitte eine eigene
Trinkflasche mitbringen, so kann
es nicht zu Verwechslungen
kommen. Am letzten Trainings-
tag möchten wir zum Abschluss
alle Teilnehmer, ab ca. 14:30 Uhr
mit einer Urkunde ehren. Über
zahlreiche Zuschauer und tosen-
den Applaus für unsere SFB
Camp Teilnehmer 2025, würden
wir uns sehr freuen.
Seid dabei!
Anmeldung ab sofort möglich.
Wir freuen uns auf Euch!

Fußball-Camp. Das schon über die
Stadtgrenzen hinaus bekannte
„SFB-Fußball-Camp“ ist schon

voll im Planungsmodus. Neue
Übungen werden zusammen
überlegt und getestet. Die Trai-
ner sind schon heiß auf die neu-
en Übungen und freuen sich auf
drei erfolgreiche Tage. Als Unter-
stützung konnten wir wieder die
Sparkasse Rhein Maas, sowie
dem Verein L(i)ebenswertes Stra-
elen gewinnen, damit das Camp
auch dieses Jahr für jeden er-
schwinglich bleibt. Überaus dank-
bar über diese finanzielle Beiga-
be, mussten wir dennoch den
Preis etwas nach oben hin an-
gleichen. Es gibt eine kleine Er-
neuerung unserer Trikots, vorne
auf die Brust kommt jetzt für je-
den der Vorname drauf.
Wie auch in den letzten Jahren,
findet das Training in der zwei-
ten Osterwoche statt. Vom 23.04.
- 25.04.2024, werden wir jeden
Tag die Kids von 9:30 -15:00 Uhr

Die kommunale Pflegeberatung
des Kreises Kleve bietet am Mitt-
woch, 12. Februar, eine Sprech-
stunde zum Thema „Pflege“ in
Straelen an. Das Angebot rich-
tet sich an Menschen mit Bera-
tungsbedarf und bzw. oder an
deren Angehörige. Gesprächsin-
halte können die Leistungen der
Pflegeversicherung, die Vorbe-
reitung auf eine Begutachtung
zur Feststellung eines Pflege-
grades sowie die Finanzierung
der vollstationären Heimpflege
sein.
Von 9.30 bis 12.30 Uhr ist das
Team im Rathaus der Stadt Stra-
elen, Rathausstraße 1, erreich-

bar. Das Gesprächs- und Infor-
mationsangebot richtet sich
nicht allein an die Bürgerinnen
und Bürger aus Straelen, son-
dern auch an Interessierte aus
den umliegenden Kommunen.
Für ein persönliches Gespräch
wird um vorherige Terminverein-
barung gebeten:
Telefon: 02821 85-682, - 683,
-684 oder per E-Mail an
pflegeberatung@kreis-kleve.de.
Die kommunale Pflegeberatung
des Kreises Kleve bietet eine un-
abhängige, neutrale und kosten-
freie Beratung zum Thema „Pfle-
ge“ an. Die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter klären die individuel-

le Bedarfssituation und informie-
ren zu unterschiedlichen Pflege-
leistungen, um die Pflegesituati-
on zu verbessern.
Im Onlineportal der Kommunalen
Pflegeberatung des Kreises Kleve
unter https://pflege.kreis-kleve.de
finden Betroffene und deren An-
gehörige viele Informationen zu
Hilfs- und Unterstützungsangebo-
ten. Zukünftige Beratungstermi-
ne in den Kommunen vor Ort sind
dort aufgeführt. Der Kreis Kleve
bietet auch eine digitale Bera-
tung per Videogespräch an. Diese
Möglichkeit bietet eine zeitliche
und örtliche Flexibilität für das
Beratungsgespräch.
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SV 19 Straelen e.V. gründet
Steel-Dart Abteilung

AWO lädt zum
Karnevalskegel ein

Blau-Weiße Nacht
Die Karnevalsparty des HSV

Große Prunksitzung der GKG
Narrenschiff

Kinderkappen-
sitzung der
GKG
Narrenschiff
Die Kinderkappensitzung findet
am Sonntag, 9. Februar, um 14.11
Uhr, statt. Einlass ist ab 13.30 Uhr
in der bofrost*HALLE Straelen.

Am Mittwoch, 26. Februar, findet
der nächste Kegelnachmittag der
AWO Straelen/Wachtendonk/Ker-
ken ab 15.30 Uhr im Haus Gielen
Broekhysener Straße 42 in Strae-
len statt.
Alle interessierten sind recht herz-
lich dazu eingeladen (gerne auch
kostümiert). Im Anschluss besteht
wie immer, die Möglichkeit den

Tag mit einem gemeinsamen Es-
sen ausklingen zu lassen.
Anmeldung und weitere Infos:
02834-78161 oder E-Mail an
hodietze@freenet.de
(Holger Dietze).
Auch Nichtmitglieder sind will-
kommen.
1. Vorsitzender
Holger Dietze

Karten erhältlich bei allen ak-
tiven Mitgliedern des SV He-
rongen, der Post in Herongen
und Pia’s Flowers & Home in
Straelen
VVK: 5 Euro, AK: 10 Euro

Datum: 15. Februar
Beginn: 19.10 Uhr
Eintritt ab 18 Jahre
Bürgerhalle Herongen, Leuther
Straße 40, 47638 Straelen
Organisator: SV Herongen

Liebe Mitglieder und Freunde des
SV 19 Straelen,
wir freuen uns, euch mitteilen
zu können, dass unser Verein
um eine neue, spannende Ab-
teilung reicher geworden ist: die
Steel-Dart Abteilung!
Doch das ist noch nicht alles.
Wir haben es geschafft, die le-
gendären Dart Simpsons, die
sich 1988 im Sandkasten eines
der Gründungsmitglieder for-
miert haben, für uns zu gewin-
nen.
Die Dart Simpsons werden nicht
nur ihr Know-How und ihre Ex-
pertise einbringen, sondern
auch das Training unserer jüngs-
ten Mitglieder übernehmen. Ja,
ihr habt richtig gehört - Bart,
Lisa und sogar Homer werden

den Kindern zeigen, wie man die
Dartscheibe trifft.
Mit ihnen an unserer Seite wird
das Training nicht nur lehrreich,
sondern auch ein Riesenspaß.
Und das Beste: Die Kinder dürfen
sich zu Anfang mit von den Dart
Simpsons zur Verfügung gestell-
ten Darts probieren, bevor sie
Geld für eigene Darts in die Hand
nehmen und vielleicht feststellen,
dass Dart doch nicht das Richtige
ist. Also, schnappt euch eure Darts
(sofern bereits vorhanden) und
kommt vorbei - es wird ein Aben-
teuer, das ihr nicht verpassen
wollt.
Wir freuen uns auf viele spannen-
de Matches und unvergessliche
Momente mit euch allen!
Euer SVS-Team

Die Prunksitzung der GKG Nar-
renschiff findet am Samstag, 8.
Februar, ab 19.11 Uhr in der
bofrost*HALLE statt. Einlass ab

18.11 Uhr.
Karten sind erhältlich unter
www.gkg-narrenschiff.de oder bei
der Agentur Landeier.
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Evangelische Kirche
Straelen-Wachtendonk-
Herongen
Dietrich-Bonhoeffer-Kirche und
Johanneskirche und Jona-Kirche

Katholische Pfarrgemeinde
St. Peter und Paul
Broekhuysen - Auwel-Holt - Straelen

Katholische Kirchengemeinde St. Marien
Gemeindeteil Herongen

www.evangelische-kirche-strae-
len-wachtendonk.de
Herzliche Einladung zu unserenHerzliche Einladung zu unserenHerzliche Einladung zu unserenHerzliche Einladung zu unserenHerzliche Einladung zu unseren
Gottesdiensten.Gottesdiensten.Gottesdiensten.Gottesdiensten.Gottesdiensten.
Sonntag, 7. FebruarSonntag, 7. FebruarSonntag, 7. FebruarSonntag, 7. FebruarSonntag, 7. Februar
11 Uhr - Jona-Kirche mit Vikarin
Christina Kielich
Sonntag, 16. FebruarSonntag, 16. FebruarSonntag, 16. FebruarSonntag, 16. FebruarSonntag, 16. Februar
11 Uhr - Dietrich-Bonhoeffer-Kir-
che, Gottesdienst mit Prädikant
A.C. Ruppel Einladung zu beson-Einladung zu beson-Einladung zu beson-Einladung zu beson-Einladung zu beson-
deren deren deren deren deren VVVVVerererereranstaltungen:anstaltungen:anstaltungen:anstaltungen:anstaltungen:
Dienstag, 11. FebruarDienstag, 11. FebruarDienstag, 11. FebruarDienstag, 11. FebruarDienstag, 11. Februar
19 Uhr - Gemeindehaus Straelen,
Frauenkreis Straelen trifft sich
Donnerstag, 13. FebruarDonnerstag, 13. FebruarDonnerstag, 13. FebruarDonnerstag, 13. FebruarDonnerstag, 13. Februar
15 bis 17 Uhr - Jona-Kirche, 1.
Sing- und Klöhnnachmittag für
alle Interessierten mit Annemarie
Angerhausen, jeden 2. Donners-
tag im Monat, 15 Uhr beginnen
wir mit Singen, ab 16 Uhr gibt es
dann Kaffee und Plätzchen, gern
Noten und Ideen mitbringen, Chor-
erfahrung ist nicht erforderlich
Freitag, 14. FebruarFreitag, 14. FebruarFreitag, 14. FebruarFreitag, 14. FebruarFreitag, 14. Februar
15.30 Uhr - Johanneskirche, Kin-
dergottesdienst des JoKi-Treffs
mit JoKi-Team zum Thema: „Das
große Mahl“
Freitag, 14. FebruarFreitag, 14. FebruarFreitag, 14. FebruarFreitag, 14. FebruarFreitag, 14. Februar
9 Uhr - Johanneshaus, Niederdor-
fer Frühstück

Freitag, 14. FebruarFreitag, 14. FebruarFreitag, 14. FebruarFreitag, 14. FebruarFreitag, 14. Februar
19.30 Uhr - Jona-Kirche, Spiele-
abend für spielbegeisterte Er-
wachsene; bitte Lieblingsspiele,
Knabbereien und Getränke mit-
bringen
Mittwoch, 19. FebruarMittwoch, 19. FebruarMittwoch, 19. FebruarMittwoch, 19. FebruarMittwoch, 19. Februar
19.30 Uhr - Jona-Kirche, Wegtref-
fen - Geistlich Leben im Alltag
Mittwoch, 19. FebruarMittwoch, 19. FebruarMittwoch, 19. FebruarMittwoch, 19. FebruarMittwoch, 19. Februar
18 Uhr - Johanneshaus, Hauskreis
Niederdorf, alle Interessierten
sind herzlich eingeladen
Immer am MontagImmer am MontagImmer am MontagImmer am MontagImmer am Montag
16.30 bis 18.30 Uhr - in der Diet-
rich-Bonhoeffer-Kirche; DieTeens:
Treffen der Kinder ab 3. Klasse
zum kreativen Gestalten und
Spielen mit Ruth Rudolph
Immer am FreitagImmer am FreitagImmer am FreitagImmer am FreitagImmer am Freitag
15.30 bis 18 Uhr - Jona-Kirche,
Treffen der Grundschulkinder
Jona-Kids mit Ruth Rudolph
GemeindebüchereiGemeindebüchereiGemeindebüchereiGemeindebüchereiGemeindebücherei (Pfarr- und
Gemeindehaus, Bahnstraße 23)
Öffnungszeiten: donnerstags
16.30 bis 17 Uhr und samstags
17.30 bis 18 Uhr.
Neuigkeiten bei Instagram:
evangelisch.strawa oder auf un-
serer Homepage
www.evangelische-Kirche-Strae-
len-Wachtendonk.de

Katholische Kirche StraelenKatholische Kirche StraelenKatholische Kirche StraelenKatholische Kirche StraelenKatholische Kirche Straelen

Gottesdienste in Straelen St. Pe-Gottesdienste in Straelen St. Pe-Gottesdienste in Straelen St. Pe-Gottesdienste in Straelen St. Pe-Gottesdienste in Straelen St. Pe-
ter und Paul (SPP)ter und Paul (SPP)ter und Paul (SPP)ter und Paul (SPP)ter und Paul (SPP)
SamstagsSamstagsSamstagsSamstagsSamstags
17 Uhr - Hl. Messe
SonntagsSonntagsSonntagsSonntagsSonntags
8 Uhr - Hl. Messe
10.45 Uhr - Hl. Messe
MontagsMontagsMontagsMontagsMontags
19 Uhr - Hl. Messe
DonnerstagsDonnerstagsDonnerstagsDonnerstagsDonnerstags
19 Uhr - Hl. Messe (entfällt am
06. Februar)
FreitagsFreitagsFreitagsFreitagsFreitags
19 Uhr - Hl. Messe
Gottesdienste in Gottesdienste in Gottesdienste in Gottesdienste in Gottesdienste in Auwel-Holt,Auwel-Holt,Auwel-Holt,Auwel-Holt,Auwel-Holt, St. St. St. St. St.
Georg (SG)Georg (SG)Georg (SG)Georg (SG)Georg (SG)
SonntagsSonntagsSonntagsSonntagsSonntags
9.30 Uhr - Hl. Messe
MittwochsMittwochsMittwochsMittwochsMittwochs
19 Uhr - Hl. Messe
Gottesdienste in Broekhuysen, St.Gottesdienste in Broekhuysen, St.Gottesdienste in Broekhuysen, St.Gottesdienste in Broekhuysen, St.Gottesdienste in Broekhuysen, St.
Cornelius (SC)Cornelius (SC)Cornelius (SC)Cornelius (SC)Cornelius (SC)
SamstagsSamstagsSamstagsSamstagsSamstags
18.30 Uhr - Hl. Messe
DienstagsDienstagsDienstagsDienstagsDienstags
19 Uhr - Hl. Messe
Gottesdienste im MarienhausGottesdienste im MarienhausGottesdienste im MarienhausGottesdienste im MarienhausGottesdienste im Marienhaus
SamstagsSamstagsSamstagsSamstagsSamstags
10 Uhr - im Wechsel Wort-Gottes-
Feiern oder Hl. Messe
WWWWWeitere Gottesdienste und Inforeitere Gottesdienste und Inforeitere Gottesdienste und Inforeitere Gottesdienste und Inforeitere Gottesdienste und Infor-----
mationenmationenmationenmationenmationen
VVVVValentinstag,alentinstag,alentinstag,alentinstag,alentinstag, 14. 14. 14. 14. 14. F F F F Februarebruarebruarebruarebruar
19 Uhr - Hl. Messe mit Segnung
aller sich Liebenden in SPP
Sonntag, 16. FebruarSonntag, 16. FebruarSonntag, 16. FebruarSonntag, 16. FebruarSonntag, 16. Februar
15 Uhr - Hl. Messe in polnischer

Sprache in SG
Hand in Hand - praktische HilfenHand in Hand - praktische HilfenHand in Hand - praktische HilfenHand in Hand - praktische HilfenHand in Hand - praktische Hilfen
im im im im im AlltagAlltagAlltagAlltagAlltag Wenn Sie praktische Hil-
fe im Alltag benötigen, erreichen
Sie jemandem vom Team „Hand
in Hand“ unter der Telefonnum-
mer: 0177-188973
Pfarrbüro Straelen, Kirchplatz 10,Pfarrbüro Straelen, Kirchplatz 10,Pfarrbüro Straelen, Kirchplatz 10,Pfarrbüro Straelen, Kirchplatz 10,Pfarrbüro Straelen, Kirchplatz 10,
TTTTTel.el.el.el.el. 02834-93350 02834-93350 02834-93350 02834-93350 02834-93350
Öffnungszeiten:
Mo. und Di.: 9 bis 12 Uhr und 15
bis 17 Uhr
Mi.: geschlossen
Do.: 9 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr
Fr.: 9 bis 12 Uhr
Notruf für Kranken- und Sterbe-Notruf für Kranken- und Sterbe-Notruf für Kranken- und Sterbe-Notruf für Kranken- und Sterbe-Notruf für Kranken- und Sterbe-
seelsorgeseelsorgeseelsorgeseelsorgeseelsorge 0173 - 2748518
Bücherei St.Bücherei St.Bücherei St.Bücherei St.Bücherei St. P P P P Peter und Peter und Peter und Peter und Peter und Paul,aul,aul,aul,aul, Kir-
chplatz, Öffnungszeiten: Di. 11 bis
12 Uhr, Do. 15 bis 17 Uhr, So. 10
bis 12 Uhr
Weitere Infos auch auf unserer
Homepage: kirche-straelen.info
oder bei Facebook: „Pfarreirat
Straelen“ und „Gemeinde St. Pe-
ter und Paul Straelen.

Kirche HerongenKirche HerongenKirche HerongenKirche HerongenKirche Herongen

Pfarrbüro Herongen,Pfarrbüro Herongen,Pfarrbüro Herongen,Pfarrbüro Herongen,Pfarrbüro Herongen, Bergstraße
- im Pfarrzentrum (Eingang unten),
Telefon 02839 225,
E-Mail.
stmarien-wachtendonk@
bistum-muenster.de
Öffnungszeiten: Mittwoch 15.30
bis 17.30 Uhr

BüchereiBüchereiBüchereiBüchereiBücherei
Öffnungszeiten: Mittwoch 16.30
bis 17.30 Uhr, Sonntag 10.30 bis
11.30 Uhr.
Gottesdienste in HerongenGottesdienste in HerongenGottesdienste in HerongenGottesdienste in HerongenGottesdienste in Herongen
Samstag, 8. FebruarSamstag, 8. FebruarSamstag, 8. FebruarSamstag, 8. FebruarSamstag, 8. Februar

18 Uhr - Hl. Messe
Donnerstag, 13. FebruarDonnerstag, 13. FebruarDonnerstag, 13. FebruarDonnerstag, 13. FebruarDonnerstag, 13. Februar
8.30 Uhr - Rosenkranzgebet
9 Uhr - Hl. Messe
Samstag, 15. FebruarSamstag, 15. FebruarSamstag, 15. FebruarSamstag, 15. FebruarSamstag, 15. Februar
18 Uhr - Hl. Messe
Sonntag, 16. FebruarSonntag, 16. FebruarSonntag, 16. FebruarSonntag, 16. FebruarSonntag, 16. Februar
15 Uhr - Tauffeier von
Lena Alsters
Donnerstag, 20. FebruarDonnerstag, 20. FebruarDonnerstag, 20. FebruarDonnerstag, 20. FebruarDonnerstag, 20. Februar
8.30 Uhr - Rosenkranzgebet
9 Uhr - Hl. Messe

Homepage:
www.st-marien-wwh.de



Mitteilungsblatt Straelen | 5. Jahrgang | Nr. 3 | Freitag, 07. Februar 2025 | Kw 6 | Rautenberg Media 11

Der neue Hyundai INSTER:
Are you in?
Bereit für etwas Neues? Dann ist
der neueste Trend aus Südkorea -
der vollelektrische Hyundai INS-
TER - genau das Richtige für Dich.
Mit seinem angesagten SUV-Look
und dem innovativen Raumkon-
zept zieht er garantiert alle Bli-
cke auf sich.
Erlebe den neuen Hyundai INS-
TER als einer der Ersten. Am
22.02.2025 von 9:00 bis 14:00 Uhr
in unserem Autohaus am Hooge-
weg 146 in Kevelaer. Komm vorbei
und überzeuge Dich selbst, wel-
che Möglichkeiten dieser kompak-
te Elektro-Flitzer für Dich bereit-
hält. Freue Dich auf eine tolle Pro-
duktpräsentation und genieße ein
Stück Kuchen oder eine frisch ge-
grillte Bratwurst.
In puncto Ausstattung bietet der
kleine Elektro-Flitzer reichlich:
Mit einer Reichweite von bis zu
370 Kilometern¹ und der 400-

Volt-Schnellladetechnologie ist
jedes Ziel entspannt erreichbar.
Auch das Ein- und Ausparken wird
zum Kinderspiel - mit der serien-
mäßigen Rückfahrkamera oder
der optional verfügbaren 360°-
Kamera. Die innovative Vehicle-
to-Load-Funktion (V2L) verwan-
delt deinen Hyundai INSTER in
eine mobile Powerbank, mit der
Du Deine Devices unterwegs auf-
laden kannst.
Der neue Hyundai INSTER ist be-
reit zum Durchstarten. Are you in?
Dann komm vorbei und lerne den
neuen Hyundai INSTER persönlich
kennen.
¹Die maximale Reichweite wird
von verschiedenen Faktoren be-
einflusst, z.B. von Verkehrsbedin-
gungen, Fahrzeugausstattungen
und Fahrweise. Im realen Fahrbe-
trieb kommt es zu einer geringe-
ren Reichweite.

Rettungskarte im Auto hilft
Feuerwehr & Co.
Karosseriestrukturen, Sensorik
und Pyrotechnik von Airbags
und Gurtstraffern werden immer
komplexer. Was gut für die Si-
cherheit der Insassen beim un-
mittelbaren Unfall ist, wird für
Rettungsdienste zu einer immer
größeren Hürde.
Hilfe bietet die Rettungskarte.
Diese wurde vom ADAC und dem
Verband der Automobilindustrie
(VDA) entwickelt und zeigt den
Einsatzkräften schnell ret-
tungsrelevante Punkte des Fahr-
zeugs auf.
Die Rettungskarte ist standar-
disiert und daher leicht zu ver-
stehen.
Sie weist auf verstärkte Karos-
serieteile hin, so dass die Feu-
erwehr weiß, an welchem Punkt
eine Schere oder ein Spreizer
anzusetzen sind.
Außerdem sind versteckt ver-
baute Airbags, Steuergeräte,
Gasdruckdämpfer und etwaige
Hochvolt-Stromleitungen bei
Elektroautos eingezeichnet.
Die Rettungskräfte erkennen so
den Fahrzeugaufbau und kön-
nen durch gezieltes Vorgehen

Hochvoltsysteme im E-Auto zu-
verlässig deaktivieren oder das
nachträgliche Auslösen von Air-
bags verhindern.
„Die Rettungskarte ist eine ein-
fache Möglichkeit, Rettungs-
kräfte bei ihrem Einsatz zu un-
terstützen. Im Fall der Fälle
können so Leben gerettet wer-
den“, betont Piero Scazzi, Tech-
nikexperte des ADAC Hessen-
Thüringen.
Aufbewahrt wird die Karte am
besten hinter der Sonnenblen-
de auf der Fahrerseite. Ret-
tungskräfte müssen dann nicht
lange suchen. Zusätzlich kann
eine ADAC-Plakette mit dem
Hinweis „Rettungskarte im
Auto“ an die Windschutzschei-
be geklebt werden. Idealerwei-
se wird diese links oben oder
unten, außerhalb des Sichtfel-
des des Fahrers angebracht. Die
Plakette kann kostenlos beim
ADAC vor Ort abgeholt werden.
Unter www.rettungskarte.de
stehen Vorlagen der Rettungs-
karte für die verschiedene Au-
tomodelle zum Ausdrucken zur
Verfügung. (mid/ak-o)
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Die nächste Die nächste Die nächste Die nächste Die nächste Ausgabe erAusgabe erAusgabe erAusgabe erAusgabe erscheint am:scheint am:scheint am:scheint am:scheint am:
Freitag, 21. Februar 2025Freitag, 21. Februar 2025Freitag, 21. Februar 2025Freitag, 21. Februar 2025Freitag, 21. Februar 2025
Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:
17.02.2025 um 10 Uhr17.02.2025 um 10 Uhr17.02.2025 um 10 Uhr17.02.2025 um 10 Uhr17.02.2025 um 10 Uhr
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Freitag, 7. FebruarFreitag, 7. FebruarFreitag, 7. FebruarFreitag, 7. FebruarFreitag, 7. Februar
Bären-Apotheke am E-CenterBären-Apotheke am E-CenterBären-Apotheke am E-CenterBären-Apotheke am E-CenterBären-Apotheke am E-Center
Hessenring 25, 47906 Kempen, 02152/897135

Samstag, 8. FebruarSamstag, 8. FebruarSamstag, 8. FebruarSamstag, 8. FebruarSamstag, 8. Februar
Löwen-Apotheke OHGLöwen-Apotheke OHGLöwen-Apotheke OHGLöwen-Apotheke OHGLöwen-Apotheke OHG
Venloer Straße 33, 47638 Straelen, 02834/1814

Sonntag, 9. FebruarSonntag, 9. FebruarSonntag, 9. FebruarSonntag, 9. FebruarSonntag, 9. Februar
Concordien-ApothekeConcordien-ApothekeConcordien-ApothekeConcordien-ApothekeConcordien-Apotheke
Concordienplatz 4, 47906 Kempen, 02152/52784

Montag, 10. FebruarMontag, 10. FebruarMontag, 10. FebruarMontag, 10. FebruarMontag, 10. Februar
Markt-ApothekeMarkt-ApothekeMarkt-ApothekeMarkt-ApothekeMarkt-Apotheke
Markt 2, 47638 Straelen, 02834/2600

Dienstag, 11. FebruarDienstag, 11. FebruarDienstag, 11. FebruarDienstag, 11. FebruarDienstag, 11. Februar
Marien-ApothekeMarien-ApothekeMarien-ApothekeMarien-ApothekeMarien-Apotheke
Webermarkt 1, 47647 Kerken, 02833/2203

Mittwoch, 12. FebruarMittwoch, 12. FebruarMittwoch, 12. FebruarMittwoch, 12. FebruarMittwoch, 12. Februar
Löwen-ApothekeLöwen-ApothekeLöwen-ApothekeLöwen-ApothekeLöwen-Apotheke
Hochstraße 99, 47647 Kerken, 02833/4406

Donnerstag, 13. FebruarDonnerstag, 13. FebruarDonnerstag, 13. FebruarDonnerstag, 13. FebruarDonnerstag, 13. Februar
Martinus-ApothekeMartinus-ApothekeMartinus-ApothekeMartinus-ApothekeMartinus-Apotheke
Veerter Dorfstraße 22a, 47608 Geldern, 02831/5081

Freitag, 14. FebruarFreitag, 14. FebruarFreitag, 14. FebruarFreitag, 14. FebruarFreitag, 14. Februar
Cuypers Cuypers Cuypers Cuypers Cuypers ApothekApothekApothekApothekApotheke am Kapuziner e am Kapuziner e am Kapuziner e am Kapuziner e am Kapuziner TTTTTororororor
Ostwall 16, 47608 Geldern, 02831/9283050

Samstag, 15. FebruarSamstag, 15. FebruarSamstag, 15. FebruarSamstag, 15. FebruarSamstag, 15. Februar
Dorf-ApothekDorf-ApothekDorf-ApothekDorf-ApothekDorf-Apotheke e e e e WWWWWalbeckalbeckalbeckalbeckalbeck
Kevelaerer Straße 2, 47608 Geldern-Walbeck, 02831/9766188

Sonntag, 16. FebruarSonntag, 16. FebruarSonntag, 16. FebruarSonntag, 16. FebruarSonntag, 16. Februar
Apotheke zur FriedenseicheApotheke zur FriedenseicheApotheke zur FriedenseicheApotheke zur FriedenseicheApotheke zur Friedenseiche
Friedensplatz 11, 47669 Wachtendonk, 02836/390

Montag, 17. FebruarMontag, 17. FebruarMontag, 17. FebruarMontag, 17. FebruarMontag, 17. Februar
NiedertorNiedertorNiedertorNiedertorNiedertor-Apothek-Apothek-Apothek-Apothek-Apothekeeeee
Niedertor 3, 47929 Grefrath, 02158/6078

Dienstag, 18. FebruarDienstag, 18. FebruarDienstag, 18. FebruarDienstag, 18. FebruarDienstag, 18. Februar
Hubertus-ApothekeHubertus-ApothekeHubertus-ApothekeHubertus-ApothekeHubertus-Apotheke
Kirchplatz 2, 47661 Issum, 02835/5250

Mittwoch, 19. FebruarMittwoch, 19. FebruarMittwoch, 19. FebruarMittwoch, 19. FebruarMittwoch, 19. Februar
DrDrDrDrDrachen achen achen achen achen ApothekApothekApothekApothekApothekeeeee
Issumer Straße 73, 47608 Geldern, 02831/6979

Donnerstag, 20. FebruarDonnerstag, 20. FebruarDonnerstag, 20. FebruarDonnerstag, 20. FebruarDonnerstag, 20. Februar
Barbara-ApothekeBarbara-ApothekeBarbara-ApothekeBarbara-ApothekeBarbara-Apotheke
Annastraße 1, 47608 Geldern, 02831/87277

Freitag, 21. FebruarFreitag, 21. FebruarFreitag, 21. FebruarFreitag, 21. FebruarFreitag, 21. Februar
Gelderland-Apotheke-CuypersGelderland-Apotheke-CuypersGelderland-Apotheke-CuypersGelderland-Apotheke-CuypersGelderland-Apotheke-Cuypers
Clemensstraße 4, 47608 Geldern, 02831/9760255

Samstag, 22. FebruarSamstag, 22. FebruarSamstag, 22. FebruarSamstag, 22. FebruarSamstag, 22. Februar
Dorf-Apotheke KapellenDorf-Apotheke KapellenDorf-Apotheke KapellenDorf-Apotheke KapellenDorf-Apotheke Kapellen
Lange Straße 3, 47608 Geldern, 02831/1340288

Sonntag, 23. FebruarSonntag, 23. FebruarSonntag, 23. FebruarSonntag, 23. FebruarSonntag, 23. Februar
Galenus Galenus Galenus Galenus Galenus ApothekApothekApothekApothekApothekeeeee
Markt 36, 47608 Geldern, 02831/5376

Jeweils ab 9 Uhr bis 9 Uhr Folgetag
Angaben ohne Gewähr
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Die Minrath-Gruppe:
Automobile Komplettlösungen vom Niederrhein.

Anzeige

Das Autohaus Minrath ist mit
seinen Standorten in Moers,
Moers-Hülsdonk, Geldern,
Kamp-Lintfort und Duisburg-
Rheinhausen eine Institution:
Was 1952 mit einem kleinen
Ladenlokal am Königlichen
Hof in Moers und dem VW Kä-
fer als einziges Modell be-
gann, hat sich in den letzten
sieben Jahrzehnten zu einer
festen Größe für automobile
Lösungen am Niederrhein und
darüber hinaus entwickelt. Für
mehrere Generationen der
Niederrheiner ist das Auto-
haus eine bekannte Adresse.
Denn die Autohaus-Gruppe
steht für attraktive, innovati-
ve Marken und verlässlichen
Service rund ums Auto.
Große Große Große Große Große AuswAuswAuswAuswAuswahl an Neu- undahl an Neu- undahl an Neu- undahl an Neu- undahl an Neu- und
GebrauchtwagenGebrauchtwagenGebrauchtwagenGebrauchtwagenGebrauchtwagen
Eines der Kerngeschäfte der
Minrath-Gruppe ist der Neu-
und Gebrauchtwagenverkauf,
der mit einer großen Auswahl
an Modellen der Marken
Volkswagen und Volkswagen
Nutzfahrzeuge, Audi, Škoda,
Seat, Cupra und MG über-
zeugt. Eine vielfältige Aus-
wahl, die keinen Wunsch of-
fenlässt und vom kompakten
Kleinwagen, über SUV bis hin
zum Transporter reicht. Bei
der Wahl des passenden
Wunschfahrzeuges steht das
erfahrene Verkaufsteam mit
Blick auf die jeweiligen Anfor-
derungen und individuellen
Bedürfnisse beratend zur Sei-
te. Ein Thema, das in den ver-
gangenen Jahren deutlich an
Bedeutung gewonnen hat, ist
die Elektromobilität. Auch
hier bietet das Autohaus als
kompetenter E-Mobilitäts-
Partner fundierte und bedarfs-
orientierte Lösungen an.
Neben der Beratung zum pas-
senden Modell im Neu- und
G e b r a u c h t w a g e n b e r e i c h ,
punktet das Autohaus Minrath
zudem mit individuell abge-
stimmten Dienstleistungen in
den Bereichen Finanzierung,
Leasing und Versicherung.
Und auch im Bereich „on-de-
mand“- Services ist das Auto-
haus gut aufgestellt, so dass

vom Online-Fahrzeugkauf bis
hin zur Vereinbarung eines
Werkstatt-Termins über die
Minrath-Website oder per
WhatsApp auch digital vieles
möglich ist.
Neben Privat- und Firmenkun-
den profitieren auch Großkun-
den bei einer Abnahme von
mindestens fünf Fahrzeugen pro
Jahr von den automobilen Kom-
plettlösungen der Minrath-
Gruppe. Ihnen stehen im Groß-
kundenleistungszentrum nicht
nur professionelle Großkunden-
berater zur individuellen Pla-
nung des Fuhrparks zur Verfü-
gung, sondern auch ein Service-
mitarbeiter als fester Ansprech-
partner sowie Leihwagen, die di-
rekt zur Firma geliefert werden.
Die Vorteile eines Autokaufs bei
einem größeren Autohaus wie
Minrath liegen auf der Hand:
Nicht nur die große Marken- und
Modellvielfalt spricht für sich,
sondern auch die umfassenden
Service- und Dienstleistungen
aus einer Hand sowie die Sicher-
stellung von Garantien und ei-
ner hohen Qualität durch Repa-
raturarbeiten nach Hersteller-
vorgaben, dem Einbau von wert-
erhaltenden Originalersatztei-
len und das Aktualisieren von
Fahrzeug-Softwares.
Komplettservice vom Profi fürKomplettservice vom Profi fürKomplettservice vom Profi fürKomplettservice vom Profi fürKomplettservice vom Profi für
Werterhalt und SicherheitWerterhalt und SicherheitWerterhalt und SicherheitWerterhalt und SicherheitWerterhalt und Sicherheit
Die Minrath-Gruppe ist für ih-
ren professionellen Werkstatt-
service bekannt. Neben den
gängigen Wartungs- und In-
spektionsleistungen, Haupt- &
Abgasuntersuchungen der DE-
KRA oder dem Glas- und Ka-
rosserieservice, ist vor allem im
Unfall- oder Schadensfall eine
lückenlose Begleitung durch
einen verlässlichen Autopartner
für viele Kunden ein wichtiger
Faktor. Und auch hier bietet das
Autohaus Minrath das komplet-
te Programm: Gründliche Feh-
lerdiagnosen, Reparatur von
Unfallschäden, die Bereitstel-
lung von Leihwagen und viele
weitere Hilfestellungen, wie die
Vermittlung eines geeigneten
Anwalts bei einem Autounfall.
Das Minrath-Team steht seinen
Kunden aber auch mit prakti-

schen Check-Ups, etwa zur Un-
fallprävention und für mehr
Fahrsicherheit zur Seite. Dazu
zählt zum Beispiel der Urlaubs-
check vor längeren Reisen und
die Überprüfung der Scheinwer-
fer während der jährlichen
Licht- und Sichtwochen im
Herbst. Einen echten Mehrwert
bietet zudem die Minrath-Ser-
vicekarte 4+ Klassik und 4+
U25, die besondere Leistungen
und Sonderkonditionen für Fahr-
zeuge der Minrath-Marken äl-
ter als 4 Jahre beinhaltet.
Mehr als nur ein Mehr als nur ein Mehr als nur ein Mehr als nur ein Mehr als nur ein AutohausAutohausAutohausAutohausAutohaus
Der professionelle Kundenser-
vice, das umfangreiche Fahr-
zeugangebot und die individu-
elle Beratung zeichnen die Min-
rath-Gruppe aus. Aber das Au-
tohaus hat noch mehr zu bie-
ten: So erfreuen sich die mit
viel Liebe zum Detail geplan-
ten Events - wie z.B. das große
Eröffnungsfestival der neuen
SEAT I CUPRA Garage und des
Audi Gebrauchtwagen :plus
Center am Moerser Standort
Am Jostenhof im vergangenen
Jahr, das alljährliche Škoda
Buffet zum Jahresbeginn, die
regelmäßigen Markteinfüh-
rungsveranstaltungen aktueller
Modelle oder auch die Präsenz
bei externen, regionalen Ver-
anstaltungen - großer Beliebt-
heit und sind immer gut be-
sucht.
Auch in den nächsten Wochen
stehen wieder spannende Ter-
mine an. So findet am 07. +
08.02. im Minrath MG Brand
Store in Moers das MG-Früh-
lingserwachen statt, bei dem
u.a. der neue MG Cyberster, der
aktuell einzige vollelektrische
Roadster in Deutschland, vor-
gestellt wird. Am 15.03. kommt
mit dem neuen Volkswagen Tay-
ron - dem Nachfolger des Ti-
guan Allspace - das nächste
Highlight, dessen Premiere so-
wohl in Moers als auch am
Standort in Geldern von 10:00 -
15:00 Uhr gebührend gefeiert
wird. Fans der Marke Audi dür-
fen auf keinen Fall die fahrakti-
ve Audi Erlebniswoche, die für
Ende März geplant ist, verpas-
sen. Alle Infos zu den kommen-

den Events finden Sie auch auf
der Minrath-Homepage unter
der Rubrik „Aktuelles“.
Der vielleicht wichtigste Er-
folgsfaktor bleibt aber nach
wie vor das 390-köpfige Team,
das mit Leidenschaft für inno-
vative automobile Lösungen,
der Nähe zum Kunden und
dem Engagement - die „Ex-
trameile“ für die Kunden zu
gehen - dafür sorgt, dass die
Minrath-Gruppe auch
weiterhin eine feste Größe am
Niederrhein bleibt.
Entdecken Sie in dieser Aus-
gabe auch eine Auswahl an
attraktiven Fahrzeuganboten
der Autohausgruppe. Das Min-
rath-Team freut sich auf Ihren
Besuch!
Die MinrDie MinrDie MinrDie MinrDie Minrath-Gruppe im Überath-Gruppe im Überath-Gruppe im Überath-Gruppe im Überath-Gruppe im Über-----
bl ickblickblickblickblick
Die Minrath-Gruppe ist einer
der größten Arbeitgeber der
Region und beschäftigt an fünf
Standorten - Moers, Moers-
Hülsdonk, Geldern, Kamp-
Lintfort und Duisburg-Rhein-
hausen - aktuell 390 Mitar-
beitenden. Und auch als Aus-
bildungsbetrieb setzt das Un-
ternehmen Maßstäbe: Nicht
nur im Hinblick auf die Quali-
tät der Ausbildung, sondern
auch bei der hohen Übernah-
mequote. Das Portfolio der
Autohaus-Gruppe beinhaltet
die Marken Volkswagen,
Volkswagen Nutzfahrzeuge,
Audi, Škoda, Seat, Cupra und
MG.
Modernste Servicewerkstät-
ten, ein Glas-Karosserie Zen-
trum sowie ein umfangreiches
Teile- und Zubehörangebot
sind ebenfalls wichtige Be-
standteile der Minrath-Grup-
pe. Im Bereich der Elektromo-
bilität gilt das Unternehmen
in der Region als führend und
setzt hierbei auch intern zahl-
reiche Projekte im Sinne der
Nachhaltigkeit konsequent
um.
Alle Informationen zur Minrath-
Gruppe finden Sie unter
 www.minrath.de
Autohaus Minrath GmbH & Co.
KG, Rheinberger Straße 46 +
61, 47441 Moers
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Moers | Kamp-Lintfort | Geldern | Duisburg

DAS AUTOHAUS MINRATH ONLINE: 
www.minrath.de | kontakt@minrath.de

www.facebook.com/minrathgruppe
www.instagram.com/autohausminrath/ 

AUTOHAUS MINRATH GMBH & CO. KG

minrath

VW Polo GTI 2.0 
TSI 7-Gang-DSG 
Sonderzahlung: 2.000 €
Laufzeit: 48 Monate
Jährliche Fahrleistung: 10.000 km

Energieverbrauch (WLTP) in l/100 km: kombiniert 6,5; 
CO2-Emissionen (g/km): kombiniert 149. CO2-Klasse: E.

Mtl. Leasingrate: 199 € 1

Audi A3 Sportback 30 TFSI 
Schaltgetriebe 
Sonderzahlung: 990 €
Laufzeit: 48 Monate
Jährliche Fahrleistung: 10.000 km

Energieverbrauch (WLTP) in l/100 km: kombiniert 5,6; 
CO2-Emissionen (g/km): kombiniert 127. CO2-Klasse: D.

Mtl. Leasingrate: 299 € 1

SEAT Ateca Road Edition 
1.5 TSI 6-Gang-Schaltgetriebe
Sonderzahlung: 1.999 €
Laufzeit: 24 Monate
Jährliche Fahrleistung: 10.000 km

Energieverbrauch (WLTP) in l/100 km: kombiniert 6,2; 
CO2-Emissionen (g/km): kombiniert 142. CO2-Klasse: E.

Mtl. Leasingrate: 162 € 1

Škoda Elroq 50 55 kWh 
1-Gang-Automatik 
Sonderzahlung: 1.990 €
Laufzeit: 48 Monate
Jährliche Fahrleistung: 10.000 km

Energieverbrauch (WLTP) in kWh/100 km: kombiniert 15,9; 
CO2-Emissionen (g/km): kombiniert 0. CO2-Klasse: A.

Mtl. Leasingrate: 259 € 1

Unsere aktuellen 
Angebots-Highlights

im 1. Quartal!

MG ZS Hybrid+ Standard 
3-Gang-Automatik
Sonderzahlung: 0 €
Laufzeit: 60 Monate
Jährliche Fahrleistung: 5.000 km

Energieverbrauch (WLTP) in l/100 km: kombiniert 5,0;
CO2-Emissionen (g/km): kombiniert 113. CO2-Klasse: C.

Mtl. Leasingrate: 228 € 2

CUPRA Terramar VZ 
1.5 e-HYBRID 6-Gang-DSG
Sonderzahlung: 1.999 €
Laufzeit: 24 Monate
Jährliche Fahrleistung: 10.000 km
Energieverbrauch (WLTP) kombiniert: 17,9 kWh/100 km plus 0,4 l/100km.
Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie (kombiniert): 5,8 l/100 km. CO2-Emissionen 
(kombiniert): 10 g/km. CO2-Klasse (kombiniert): B. CO2-Klasse bei entladener Batterie: D.

Mtl. Leasingrate: 399 € 1

SOFORT 
 VERFÜGBAR

Unsere große Auswahl an
Top-Gebrauchtwagen:

¹  Ein Leasingangebot der Volkswagen/Audi/Skoda/SEAT Leasing GmbH, GifhornerStraße 57, 38112 Braunschweig. Das Angebot ist nur gültig für private Einzelabnehmer. Boni-
tät vorausgesetzt. Alle Preise sind inkl. 19% Mehrwertsteuer. Auslieferungskosten sind bereits in der Leasing-Rate enthalten. Zulassungskosten werden gesondert berechnet. 
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

²  Ein freibleibendes Leasingangebot von Arval Deutschland GmbH. Die Kalkulation ist bestimmt für private Zwecke (Privat-Leasing). Das Angebot beinhaltet ein begrenztes Kon-
tingent. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bonität vorausgesetzt. Die Zulassungskosten und Überführungskosten werden separat berechnet. Die Auslieferung erfolgt auf 
eigener Achse. Die bis dahin erbrachte Laufl eistung ist nicht Teil der vertraglich vereinbarten Kilometer und kann bis zu 500 Kilometer betragen. Alle Preise sind inkl. 19 % MwSt.

Zertifizierte Gebrauchtwagen

bis 31.03.

Zu unseren 
aktuellen

Angeboten:
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minrath

Die besten 
Fahrzeugangebote

finden Sie auf der
vorletzten Seite.

Stummfilmabend mit Klavierbegleitung

Foto: Kulturring StraelenFoto: Kulturring StraelenFoto: Kulturring StraelenFoto: Kulturring StraelenFoto: Kulturring Straelen

Richard Siedhoff. Foto: Elias WachholzRichard Siedhoff. Foto: Elias WachholzRichard Siedhoff. Foto: Elias WachholzRichard Siedhoff. Foto: Elias WachholzRichard Siedhoff. Foto: Elias Wachholz

Gemeinsam laden Kulturring Stra-
elen e.V. und die Sparkasse Rhein-
Maas am Samstag, 15. Februar,
um 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) wieder
zur Veranstaltungsreihe „Stumm-
filmabend mit Klavierbegleitung“
in die Kundenhalle der Sparkasse
Rhein-Maas am Markt in Strae-
len ein.
In diesem Jahr wird die deutsche
Produktion „Die Austernprinzes-
sin“ von Ernst Lubitsch aus dem
Jahr 1919 gezeigt und wie ge-
wohnt vom Stummfilmpianisten
Richard Siedhoff am Klavier live
begleitet.
Lubitschs groteskes Lustspiel per-
sifliert den überbordenden Luxus
neureicher Kapitalisten nach dem
ersten Weltkrieg: Die Tochter ei-
nes mit Austern reich geworde-
nen Industriellen möchte sofort
einen echten Prinzen heiraten. Der
Vater kauft ihr einen solchen und
das Hochzeitsfest wird zur größ-
ten Servier-Orgie der Filmge-
schichte. Was das Prinzesschen
aber nicht weiß: Ihr angeblicher
Prinz ist nur der Adjutant des ei-
gentlich völlig verarmten Monar-
chen, der mal vorfühlen soll, ob
sich die Heirat auch lohnt. Nach
einigen Verwechslungen, durch-
zechten Nächten und einem alko-
holisierten Boxkampf findet die
Liebe aber doch zu Ihrem Glück.

Der Film besticht neben seiner
grotesken Darstellung der
ohnehin nach dem 1. Weltkrieg
verzerrten Wirklichkeit durch sei-
ne außergewöhnlich - Ornament-
betonte - Ausstattung, tausenden
Statisten und natürlich einem un-
verkennbar schlagkräftigen, jüdi-
schen Humor.
Als Vorfilm wird „The Count“ aus
dem Jahr 1917 von Charlie Chap-
lin gezeigt und sicher wird Richard
Siedhoffneben seinem Klavier-

spiel für das Publikum auch
wieder einige Hintergrundinfor-
mationen zu den gezeigten Film-
produktionen bereit halten.
Dank der dezenten Beleuchtung
und des ratternden Geräuschs des
16mm Filmprojektors, der das
Schwarz-Weiß-Bild flimmernd auf
die Leinwand projiziert, wird sich

die Kundenhalle der Sparkasse
wieder in einen nostalgischen Ki-
nosaal verwandeln. Der Kulturring
weist darauf hin, dass der Ein-
gang zur Veranstaltung aus-
schließlich über den Filialeingang
„Professor-Borchers-Straße“ er-
folgt. Der Eintritt ist frei, um Spen-
den wird vor Ort gebeten.


